




Anlage 1

zur Kabinettvorlage 

des BMFSFJ vom  

23. März 2009 

-16/17055- 

Beschlussvorschlag

Die Bundesregierung beschließt die Eckpunkte zur Bekämpfung von Kinderpornographie im 

Internet in der vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend vorgelegten 

Fassung. 



Anlage 2

zur Kabinettvorlage 

des BMFSFJ vom  

23. März 2009 

-16/17055- 

Sprechzettel für den Regierungssprecher

Das Bundeskabinett hat heute Eckpunkte für ein Gesetz zur Bekämpfung von Kinderpornogra-

phie im Internet beschlossen.  

Die polizeiliche Kriminalstatistik weist seit Jahren einen Anstieg bei der Verbreitung von Kin-

derpornografie aus. Im Jahr 2007 hat die Zahl im Hinblick auf die Verbreitung von Kinderporno-

graphie im Internet mehr als verdoppelt (111%). Durch den Verkauf kinderpornographischer In-

halte über das Internet werden Weltweit Millionen verdient. Die im Internet verfügbaren Bilder 

und Videos zeigen immer mehr Gewalt gegen Klein- und Kleinstkinder und die stetige Nachfrage 

hält diesen grausamen Markt am Leben. 

Die Bundesregierung ist sich ihrer Verantwortung im Kampf gegen den sexuellen Missbrauch 

und die sexuelle Ausbeutung von Kindern bewusst. Sie wird nun mit aller Entschiedenheit den 

Kampf gegen Kinderpornographie im Internet verstärken. Daher wird sie den Zugang zu weltweit 

verfügbaren kinderpornographischen Seiten erschweren, wie es auch in anderen europäischen 

Ländern seit mehreren Jahren erfolgreich praktiziert wird.  

Erklärtes Ziel ist es,  neben dem Schutz der Opfer und dem Schutz vor erneuter Viktimisierung 

den kommerziellen Massenmarkt für Kinderpornographie empfindlich zu stören und ein klares 

gesellschaftliches Signal zur Ächtung von Kinderpornographie zu setzen. Die Zugangserschwe-

rungen haben präventiven Charakter und flankieren andere Maßnahmen, insbesondere der natio-

nalen und internationalen Strafverfolgungsbehörden.  



Anlage 3 
zur Kabinettvorlage 
des BMFSFJ vom 

23. März 2009 
-16/17055- 

ECKPUNKTE ZUR BEKÄMPFUNG VON KINDERPORNOGRAPHIE IM 
INTERNET 



Präambel 

Die Bundesregierung ist sich der politischen Verantwortung im Kampf gegen den sexuellen 

Missbrauch und die sexuelle Ausbeutung von Kindern bewusst. Seit Anfang der 90er Jahre sind 

bereits wichtige gesetzliche Maßnahmen erfolgreich umgesetzt worden, um wirksam gegen 

Verbreitung, Erwerb und Besitz kinderpornographischer Schriften vorzugehen. Dadurch ist si-

chergestellt, dass von Zugangsanbietern in Deutschland keine kinderpornographischen Inhalte in 

das Internet eingestellt werden. 

Trotz dieser Erfolge ist festzustellen, dass Kinderpornographie im Internet dramatisch zunimmt 

und die Bilder immer brutaler werden. Die polizeiliche Kriminalstatistik weist seit Jahren einen 

Anstieg bei der Verbreitung von Kinderpornographie aus. Im Jahr 2007 hat sich die Zahl im Hin-

blick auf die Verbreitung von Kinderpornographie im Internet mehr als verdoppelt (111%). 

Über die kriminell ausgelebte Pädophilie hinaus hat sich Kinderpornographie zu einem kommer-

ziellen Markt entwickelt. Einzelne kinderpornographische Videos werden 50.000 Mal im Monat 

heruntergeladen. Der Großteil der Kinderpornographie wird über kommerzielle Internetseiten 

verbreitet, deren Betreiber monatlich Millionenbeträge einnehmen.  

Die Bundesregierung dokumentiert mit diesen Eckpunkten ihre Entschlossenheit, zügig ein Ge-

setzgebungsverfahren zu initiieren, in dem ein verbindlicher rechtlicher Rahmen für die Er-

schwerung des Zugangs zu kinderpornographischen Inhalten im Internet geschaffen wird, die im 

Ausland gehostet werden. Eine Ausweitung auf andere Zwecke ist nicht beabsichtigt.

Ziel ist es, neben dem Schutz der Opfer und dem Schutz vor erneuter Viktimisierung den kom-

merziellen Massenmarkt für Kinderpornographie im Internet empfindlich zu stören und ein wei-

teres klares gesellschaftliches Signal zur Ächtung von Kinderpornographie zu setzen. Internetsei-

ten, die den sexuellen Missbrauch von Kindern zeigen, dürfen nicht frei zugänglich sein. Die 

Erschwerung des Zugangs zu kinderpornographischen Inhalten im Internet hat präventiven Cha-

rakter und flankiert andere Maßnahmen, insbesondere der Strafverfolgungsbehörden.  

Mit dieser Initiative greift die Bundesregierung auch die aktuellen Bestrebungen in der Europäi-

schen Union auf, Regelungen zu Zugangssperren zu kinderpornographischen Inhalten im Inter-



net in Zusammenarbeit mit den Zugangsanbietern als ein Baustein zu Bekämpfung der sexuellen 

Ausbeutung von Kindern und der Kinderpornographie zu etablieren.  

Wesentliche Inhalte des geplanten Gesetzes sind: 

• Ziel ist es, auf rechtsstaatlicher Grundlage alle deutschen Zugangsanbieter zur Er-

schwerung des Zugangs zu Inhalten im Internet zu verpflichten, die kinderpornographi-

sches Material im Sinne des § 184 b StGB darstellen oder darauf verweisen.  

• Im Rahmen der angestrebten gesetzlichen Regelung sind auch Fragen bezüglich des 

Schutzes der Grundrechte, insbesondere des Fernmeldegeheimnisses, der Berufsfreiheit 

und des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung zu klären. 

• Die Liste der zu sperrenden Adressen wird durch eine staatliche Stelle bereitgestellt 

und verantwortet. Dabei wird sichergestellt, dass keine legalen Angebote auf die Liste 

gelangen und ein effektiver Rechtsschutz möglich ist. 

• In Übereinstimmung mit den europäischen Vorgaben werden die Zugangsanbieter nicht 

verpflichtet, selbst nach illegalen kinderpornographischen Inhalten zu forschen. 

• Soweit die Zugangsanbieter sich bei der Durchführung der Maßnahmen an die rechtli-

chen Vorgaben halten, wird sichergestellt, dass Haftungsansprüche wirtschaftlich nicht 

von ihnen zu tragen sind. 

• Aus präventiven Gründen wird den Nutzern gegenüber klargestellt, warum der Zugang 

zur Internetseite verwehrt wird. Gleichzeitig wird ein Informations- und Beschwerde-

weg bei der staatlichen Stelle eröffnet, die für die Listenerstellung verantwortlich ist. 

Dies wird durch geeignete Maßnahmen wie etwa eine Verpflichtung der Zugangsanbie-

ter, auf eine ggf. von ihnen betriebene Stopp-Seite umzuleiten, umgesetzt werden. 

• Im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens werden die Eignung und Effizienz der unter-

schiedlichen technischen Sperrmaßnahmen zu erörtern sein. 

 


